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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen und  
Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/65/430)] 

65/112.  Westsahara-Frage 

 Die Generalversammlung, 

 nach eingehender Behandlung der Westsahara-Frage, 

 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Völker auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit gemäß den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Resolu-
tion 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 mit der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

 anerkennend, dass alle verfügbaren Selbstbestimmungsoptionen der Hoheitsgebiete 
zulässig sind, sofern sie den frei geäußerten Wünschen der betreffenden Bevölkerung ent-
sprechen und mit den in den Resolutionen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 sowie in anderen Resolutionen 
der Versammlung klar definierten Grundsätzen im Einklang stehen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 64/101 vom 10. Dezember 2009, 

 sowie unter Hinweis auf alle Resolutionen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats zur Westsahara-Frage, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 658 (1990) vom 27. Ju-
ni 1990, 690 (1991) vom 29. April 1991, 1359 (2001) vom 29. Juni 2001, 1429 (2002) vom 
30. Juli 2002, 1495 (2003) vom 31. Juli 2003, 1541 (2004) vom 29. April 2004, 1570 (2004) 
vom 28. Oktober 2004, 1598 (2005) vom 28. April 2005, 1634 (2005) vom 28. Oktober 
2005, 1675 (2006) vom 28. April 2006 und 1720 (2006) vom 31. Oktober 2006, 

 unterstreichend, dass der Sicherheitsrat am 30. April 2007 die Resolution 1754 
(2007), am 31. Oktober 2007 die Resolution 1783 (2007), am 30. April 2008 die Resolution 
1813 (2008), am 30. April 2009 die Resolution 1871 (2009) und am 30. April 2010 die Re-
solution 1920 (2010) verabschiedet hat, 

 ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass die Parteien am 18. und 19. Ju-
ni 2007, am 10. und 11. August 2007, vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März 
2008 unter der Schirmherrschaft des Persönlichen Gesandten des Generalsekretärs und in 
Anwesenheit der Nachbarländer zusammengetroffen sind und dass sie vereinbart haben, die 
Verhandlungen fortzusetzen, 
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 sowie ihrer Befriedigung darüber Ausdruck verleihend, dass am 9. und 10. August 
2009 in Dürnstein (Österreich) und am 10. und 11. Februar 2010 in Westchester County 
(Vereinigte Staaten von Amerika) jeweils eine vom Persönlichen Gesandten des Generalsek-
retärs einberufene informelle Sitzung abgehalten wurde, um die fünfte Verhandlungsrunde 
vorzubereiten, 

 mit der Aufforderung an alle Parteien und die Staaten der Region, mit dem General-
sekretär und seinem Persönlichen Gesandten sowie miteinander uneingeschränkt zusam-
menzuarbeiten, 

 in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten Nationen gegenüber dem Volk 
von Westsahara haben, 

 in dieser Hinsicht die Anstrengungen begrüßend, die der Generalsekretär und sein 
Persönlicher Gesandter in dem Bemühen um eine für beide Seiten annehmbare politische 
Lösung der Streitigkeit unternehmen, die die Selbstbestimmung des Volkes von Westsahara 
vorsieht, 

 nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker für 20101, 

 sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs2, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs2; 

 2. unterstützt den mit der Resolution 1754 (2007) des Sicherheitsrats in Gang ge-
setzten und aufgrund der Ratsresolutionen 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009) und 1920 
(2010) aufrechterhaltenen Verhandlungsprozess mit dem Ziel, eine gerechte, dauerhafte und 
für beide Seiten annehmbare politische Lösung herbeizuführen, die die Selbstbestimmung 
des Volkes von Westsahara vorsieht, und würdigt den Generalsekretär und seinen Persönli-
chen Gesandten für ihre diesbezüglichen Bemühungen; 

 3. begrüßt die Entschlossenheit der Parteien, weiter politischen Willen zu bewei-
sen und in einer dialogfördernden Atmosphäre zu arbeiten, um in gutem Glauben und ohne 
Vorbedingungen in eine intensivere Verhandlungsphase einzutreten, unter Kenntnisnahme 
der Bemühungen und Entwicklungen seit 2006, und so die Durchführung der Resolutionen 
1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009) und 1920 (2010) des Sicherheitsrats 
und den Erfolg der Verhandlungen sicherzustellen; 

 4. begrüßt außerdem die am 18. und 19. Juni 2007, am 10. und 11. August 2007, 
vom 7. bis 9. Januar 2008 und vom 16. bis 18. März 2008 in Anwesenheit der Nachbarlän-
der und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geführten laufenden Verhand-
lungen zwischen den Parteien; 

 5. fordert die Parteien auf, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu-
sammenzuarbeiten, und fordert sie auf, ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völ-
kerrecht nachzukommen; 

 6. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Situation in 
Westsahara weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

_______________ 
1 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 23 und Korrigendum 
(A/65/23 und Corr.1), Kap. VIII. 
2 A/65/306. 
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 7. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigs-
ten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

62. Plenarsitzung 
10. Dezember 2010 


